
Bitte senden an FAX-Nr.: 0 64 21 / 2 93 - 794

Meldender Arzt (Name):________________________ 

Fragebogen zur Erfassung VZV-assoziierter Erkrankungen bzw. Komplikationen
Falldefinitionen s. Rückseite

1. Art der Meldung:    Erstmeldung  Ergänzungsmeldung

2. Identifikationsnummer:
    (Patientennummer)

3. Geburtsdatum (Monat/Jahr): 4. Geschlecht:     

 
Männlich 
 Weiblich

5. Meldegrund: 

 

Varizellen bei  20-Jährigen          Varizellen bei Geimpften 

 

Komplikation der Varizellen         

 

Herpes zoster

6. Wenn Meldegrund „Komplikation der Varizellen“: welche?
    Haut  Bakterielle Superinfektion mit Notwendigkeit der oralen bzw. i.v.-Antibiotikatherapie

 

Phlegmone     Abszess >1cm 
andere?

    ZNS   

 

Zerebellitis  Enzephalitis  Meningitis  Zerebrale Vaskulitis 
andere?

    Sonstige  Otitis media  Pneumonie  Arthritis  Hämatologische
andere?

7.  Wann war die ursprüngliche Varizellen-Erkrankung (Tag/Monat/Jahr):

8.  Tag der Erstkonsultation lt. Meldegrund:

9. Symptombeginn lt. Meldegrund:

10.  Impfanamnese:

       Gegen Varizellen geimpft?  Ja  Nein

1. Impfung

2. Impfung

          10.a Zahl Effloreszenzen bei Geimpften mit Varizellen:

 weniger als 50  mehr als 50

11. Laborbestätigung veranlasst:  Ja  Entnahmedatum:

 Nein

Ergebnis der Laboruntersuchung: (bitte als Ergänzungsmeldung, wenn Ergebnis erst nach Absenden der
Erstmeldung vorliegt) 

 VZV bestätigt – Wildvirus    VZV bestätigt – Impfstamm    
  Befund unklar  keine VZV-Infektion

12. Kontakt zu einem an Varizellen oder Herpes zoster Erkrankten innerhalb der letzten 3 Wochen? 
 Ja   Nein  weiß nicht

13. Liegt eine Immunschwäche oder eine andere Grunderkrankung vor? 

 

Ja      Nein
 Welche? 

 Angeborener Immundefekt (spezifizieren:    ) 
 Erworbener Immundefekt (spezifizieren:    ) 

 

Immunsuppressive Therapie (spezifizieren:    ) 
 Hämatologisch-onkologische (spezifizieren:                 ) 
 Andere chron. Erkrankungen (spezifizieren:    ) 
 Neurodermitis

14. Verlauf 
a) Hospitalisierung  Ja   Nein  weiß nicht
b) Weiterer Verlauf

 

Restitutio ad integrum  Todesfall

 

Bleibende Defekte Welche?

AGM/V-Nr.:___________

Impfstoffname: Chargennummer: Datum:

Datum:
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Falldefinitionen:

Varizellen: Klinisches Bild vereinbar mit Windpocken mit Exanthem an Haut oder
Schleimhaut bei gleichzeitig vorhandenen Papeln, Bläschen bzw. Pusteln und
Schorf

Varizellen bei = 20-Jährigen: Auftreten eines klinischen Bildes vereinbar mit
Windpocken, wie oben beschrieben, bei Personen die das 20. Lebensjahr vollendet
haben.

Komplikationen der Varizellen: Es sollen nur schwere Komplikationen erfasst werden.
Als schwere Komplikationen sind solche einzustufen:

a) die zu einer Hospitalisierung führen;
b) die zu einer Therapie mit oraler bzw. parenteraler Antibiotika- oder Virostatikagabe

führen;
c) die mit neurologischen Symptomen einhergehen (wie z. B. zerebellare Ataxie,

Meningismus, aseptische Meningitis, Enzephalitis, Myelitis, Guillan-Barré-Syndrom,
Reye-Syndrom, u. a.);

d) die andere Organe wie Lunge, Herz, Niere, Leber, Augen und/oder Gelenke in
Mitleidenschaft ziehen (Pneumonie, Myokarditis, Nephritis bzw. Glomerulonephritis,
Hepatitis mit/ohne Reye-Syndrom, Hornhautläsionen, Arthritis);

e) die mit einer Senkung der Thrombozytenzahl unterhalb des Normbereiches
(entsprechend Alter und Geschlecht) einhergehen.

Varizellen nach Varizellen-Impfung: Auftreten eines klinischen Bildes vereinbar mit
Windpocken, wie oben beschrieben, bei Patienten die bereits mindestens 1x eine
Varizellen-Impfung erhalten haben, unabhängig vom Zeitintervall zwischen Impfung
und Erkrankung.

Herpes zoster: Auftreten eines auf das Versorgungsgebiet eines Spinalnervs oder
Hirnnervs beschränkten bläschenförmigen Exanthems, begleitet von mindestens
einem weiteren der folgenden Symptome: schmerzhafte Neuralgie des betroffenen
Bereichs, Fieber, Appetitlosigkeit, Gliederschmerzen, Brennen oder Juckreiz am Ort
des Auftretens.

Herpes zoster nach Varizellen-Impfung: Auftreten eines klinischen Bildes vereinbar mit
Herpes zoster wie oben beschrieben, bei einem gegen Varizellen Geimpften,
unabhängig vom Zeitintervall zwischen Impfung und Erkrankung. 

Hinweis: Die Meldung an die AGMV ersetzt nicht die Meldung einer Impfnebenwirkung
gemäß IfSG § 6 Abs.3 an das zuständige Gesundheitsamt.

An die AGMV gemeldete Fälle von Durchbruchserkrankungen (  42 Tage nach Impfung)
bei gegen Varizellen Geimpften werden ohne Angabe des meldenden Arztes an den
Hersteller weitergeleitet.


	Name: 
	Nr: 


